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7. ersucht den GeneraIsekreIär der Genemlversammlung der Thtsache, daß einige dieser Organisationen, iosbesundere 
auf ihrer fIlnfzigsten Thgung über die Durchfilhrung dieser diejenigen aus den Entwicklungsländern, beim WIrtSChafts-
Resolution Bericht zu erstatten. und Sozia1rat keinen Konsu1tativstatus ionehaben, 
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Dte Generalversanunlung, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 44fI7 vom 8. Dezember 1989, 
worin sie sich unter underem fIIr die Zeit bis zum Jahr 2000 
den Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau" 
angescblossen, ihre Wtchtigkeit bekriiftigt hat und Maßnahmen 
zu ihrer sofortigen Umsetzung und zur allgemeinen Ver
wirklichung der untereinander zusammenhängenden Gesamt
und Binzelziele der Frauendekade der Vereinten Nationen fIIr 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden festgelegt bat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/98 vom 
16. Dezember 1991, 47/95 vom 16. Dezember 1992 und 
48/108 vom 20. Dezember 1993, 

unter Berfk:kslchJigung der vom WIItScbafts- und Sozia1rat 
seit seiner Resolution 1987/18 vom 26. Mai 1987 verabschie
deten Resolutionen zu Frauenfragen, 

in Bekrliftigung ihrer Entschlossenheit, die volle Mit
wirkung von Frauen an wirtschaftlichen, sozialen, knltnrellen, 
bflIgerlichen und politischen Angelegenheiten zu begünstigen 
und die Entwicklung, die Zusammenarbeit und den Welt
frieden zu fllrdern, 

im B~sein des wichtigen und konstruktiven Beitrags, 
den die Kommission fIIr die Rechtsstellung der Frau, die 
Sonderorganisationen, die Regionalkommissionen und anderen 
Organisationen und Organe des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die entsprechenden nichtstaat1ichen Organisa
tionen zur Verbesserung der Simation der Frau leisten, 

besorgt dari1ber, daß die im Sekretariat fIIr das Programm 
zur Förderung der Frau zur Verfügung stehenden Ressourcen 
nicht ausreichen, um eine angemessene Unterstiltznng des 
Ausschusses fIIr die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
und die wirksame Durcbfilhrung anderer Programme1emente, 
insbesondere der Vorbereitungen fIIr die fIIr 1995 anberaumte 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fIIr Gleichberech
tigung, Entwicklung und Frieden, sicherzustellen, 

unter Berfk:ks/chJigung der Resolutionen der Kommission 
fIIr die Rechtsstellung der Frau 36/8 vom 20. März 1992'", 
37n vom 25. März 1993" und 38/10 vom 18. März 1994'" 
Ober die Vorbereitungen fIIr die VIerte Weltfrauenkonferenz, 

eingedenk der wichtigen Rolle der nichtstaatlichen Organi
sationen bei allen Maßna1uuen zur Förderung der Frau sowie 
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mit Befriedigung /eststelknd, daß die Vorbereitungen fIIr 
die Vierte We1tfrauenkonferenz in die Phase der Sacharbeit 
einge1reten sind, daß die zuständigen Organe der Vereinten 
Nationen, China als das Gastland und andere Länder den 
KonferenzvorbeIeilUDgen alle groBe Bedeutung beimessen und 
daß bei den verschiedenen Vorbereitungsaktivitäten in die 
Tiefe und in die Breite gegangen wird, 

in der ErwtJgung, daß das Jahr 1995 fIIr die Vorbereitungen 
fIIr die VIerte Weltfrauenkonferenz von entscheidender Bedeu
tung sein wild und daß die Kommissioo fIIr die Rechtsstellung 
der Frau den 1nhaIt der Aktionsp1attform auf ihrer neun
unddreißigsten Thgung erörtern wird, 

mit Genugtuung über den Bericht des GeneraJ.sekretl61, 
der die Zusammenfassung des World Survey on the Rote of 
\lIbmen in Deve/opment (WeItlIberb1ick Ober die Rolle der Frau 
in der Entwicklung) von 1994 enthl/lt, 

mit dem Ausdruck Ihrer Genugtuung dari1ber, daß im 
Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevöl
kerung und Entwicklung'" festgestellt wird, daß die Macht
gleichstellung der Frau ein Hauptthema der Vierten 
We1tfrauenkonferenz darstellt, 

wwie mit dem Ausdruck Ihrer Genugtuung dariIber, daß die 
regionalen Vorbereitungskonferenzen fIIr die Vierte Welt
frauenkonferenz Pläne oder Plattfonnen fIIr ihre jeweilige 
Region ausgearbeitet haben, die nOtz1iche Beitriige zur 
Aktionsp1attform der Konferenz darstellen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraJsekre
tlIrs62, 

2. bekriiftigt Abschnitt I Ziffer 2 der E!nPfehlungen und 
Schlußfolgerungen, die aus der ersten Oberprofuig und 
Bewertung der Umsetztmg der Zukonftsstrateg von Nairobi 
zur Fördernng der Frau hervorgegangen und in der Anlage zu 
der Resolution 1990115 des WIrtSChafts- und Sozialrats vom 
24. Mai 1990 enthalten sind, worin dnzu aufgefordert wurde, 
das Thmpo der Umsetzung der Zukunftsstrateg in dem so 
entscheidenden letzten Jahrzehat des zwanzigsten Jahrhunderts 
zu beschleunigen, da der (,uellscbaft im Falle einer NlCbtver
wirklichung der Strategie hohe Kosten in Form einer lang
sameren wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, einer 
unzullinglichen Verwendung der Humanressourcen und eines 
geringeren Fortschritts der Gesellschaft insgesamt entstehen 
würden; 

3. fo1riert die Regierungen, die imernationa1en Organisa
tionen und die nichtstaat1ichen Organisationen nachdrllckllch 
auf, die Empfehlungen umzusetzen; 

4. fo1riert die Mitgliedstaaten erneut auf, im 1ntet Jeder 
Eigenstllndigkeit der Frauen und der Mobilisierung einhei
mischer Ressourcen Politiken und Programmen im Zu
sammenhang mit dem Uaterthema "Beschäftiguag, Gesundheit 
und Bildung", insbesondere der Alpbabetisierung, und Themen 
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im 7nS!!TlU!!e\lhang mit der Rolle der Frau bei der wirtschaftli
chen und politischen Entscheidungsfindung, auf den Gebieten 
Bevölkerung, Umwelt, Informationsfra und auf dem Gebiet 
von Wissenschaft und 'Thchnik Vorrang einzuriiumen; 

5. bekr4ftlgt die zentrale Rolle der Kommission fIIr die 
Rechtsstellung der Frau in Angeiegenheiten, die mit der 
Förderung der Frau zusammenhllngen, und fordert sie auf, die 
ttmselzung der Zukunftsstrategen bis zum Jahr 2000 auf der 
Gnnullage der Zielsetzungen der Frauendekade der Vereinten 
Nationen fIIr Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden 
und des Unterthemas "Beschäftigung, Gesundheit und Bil
dung" weiter zu fördern, und fordert alle zuständigen Organe 
des Systems der Vereinten Nationen nachdriIckIicb. auf, mit der 
Kommission dabei tatkräftig zusammenzuarbeiten; 

6. ersucht die Ko!)unission, bei der Behandlung des Ent
wicklungsfragen betreffenden Schwerpunktthemas auf ibrer 
neommddreißigsten Thgung sicherzustel1en, daß rechtzeitig ein 
Beitrag zu den Vorbereitungsarbeiten fIIr die 1995 bevorste
henden großen internationalen Konferenzen gelelstet wird, na
mentlich die Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fIIr 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden und den Welt
gipfel fIIr soziale Entwicklung, und sich mit den Auswirkun
gen der 'Thchnologie auf das Leben der Frau zu befassen; . 

7. ersucht die Kommission fJl4IIerdem, Frauen in den 
Entwicklungslllndem, insbesondere in Afrika und den am 
wenigsten entwickelten LiIndem, die mehr als andere unter den 
Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise und der 
schweren Auslandsschuldenlast leiden, besondere Aufmerk
samkeit zu widmen und im 7nge der Behandlung des Schwer
punktthemas "Entwicklung" weitere Maßnahmen zur Her
stellung von Chancengleichheit und zur Einbeziehung der 
Rollen und Perspektiven der Frauen sowie ibrer Bedllrfnisse, 
Anliegen und Bestrebungen in den gesamten Entwicklungs
prozeß zu empfehlen; 

8. betont im Rahmen der ZukunftssIrateg wie wichtig 
es in Anbetracht der besonderen und dringenden BedOrfDisse 
der Entwicklungsillnder ist, Frauen jeden Alters vollstllndig in 
den Entwicklungsprozeß zu integrieren, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, fIIr jede Ebene konkrete Zielwerte 
aufzustellen, mit dem Ziel, in ihren Ländem den Anteil der 
Frauen in Fach-, Management- und Leitungspositionen anzu
heben; 

9. betont erneut, daß die Beseitigung sozioökonomischer 
Ungerechtigkeiten auf nationaler und internationaler Ebene als 
ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur vollstllndigen Ver
wirklichung der Gesamt- und EinzeIzIele der Zukunftsstrate
gien durch die Befriedigung der praktischen und strategischen 
Bedlltfnisse der Frauen dringende Beachtung finden muß; 

10. fonlert die zuständigen Organisationen der Vereinten 
. Nationen und die Regierungen mit allem Nachdruck auf, den 
besonderen Bedlltfnissen behinderter Frauen, lllterer Frauen 
und auch schutzhedflrftiger Frauen wie Wanderarbeitnehme
rionen und FlOchtiingsfrauen sowie deren Kindem besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

11. fonlert die internationale Gemeinschaft und die 
zuständigen Gremien und Organe der Vereinten Nationen 
nachdrllcklich auf, sich die starke Zunahme der Armut unter 
Frauen in ländlichen Gebieten verstärkt zum Anliegen zu 
machen; 

12. begrf4Pt die auf der KonfeIenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung in allen Programmbereichen 
verabschiedeten Empfehlungen betreffend die Frauen, die 
Umwelt und die Entwicklung, insbesondere die Empfehlungen 
in Kapitel 24 der Agenda 21 mit dem TItel "Globaler Aktions
plan fIIr Frauen zur Erzielung einer bestandfllhigen und 
gerechten Entwicklung .... ; 

13. begrl(/Jt fJl4IIerdem die im Aktionsprogramm der 
imernationalen KonfeIenz über Bevölkerung und Entwicklung 
enthaltenen Empfehlungen zur Förderung der Frau"; 

14. fonlert die Organe, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen nachdrUcklich auf, sicber
zustellen, daß Frauen an der Planung und Durchführung der 
Programme flIr eine bestandfllhige Entwicklung aktiv mit
wirken, und ersucht die Regierungen, im Kontext der Resolu
tion ~7/191 der Generalversammlung vom 22. JJezember 1992 
ZU erwägen, Frauen als Vertreterinnen in die Kommission flIr 
bestandflIhige Entwicklung zu bestellen; 

15. ersucht den Generalsekretllr, bei der Ausarbeitung des 
systemweiten mittelfristigen Plans zur Förderung der Frau fIIr 
den Zeitraum 1996-2001 und bei der EinbezIehung der 
Zukunftsstrateg in die von der Generalversammlung 
veranlaBten Aktivitllten, besonderes Augenmerk aufbesljmm!e 
sektoraIe Einzeltbemen zu richten, welche die drei Ziele 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden übergreifend 
behandeln; hierzu sollten insbesondere AiPhabetisierung, 
Bildung, Gesundheit, Bevölkerungsfragen, die Auswirkungen 
der 'Thchnologie auf die Umwelt und ihre Folgen flIr die Frau 
sowie die volle Mitwirkung der Frau am Entscheidungs
findungsprozeß zählen; und ersucht ihn, die Regierungen auch 
weiterhin bei der Stärkung ibrer nationalen Mechanismll11 zur 
Förderung der Frau zu unterstlltzen; 

16. ersucht den GeneralsekretIIr fJl4IIerdem, den World 
Survey on the Role ofWomen In Developinenl" in Anbetracht 
seiner Wichtigkeit auch kOnftig zu akhl8lisieren und dabei 
besonderes Gewicht auf die nachtelligen Folgen zu legen, 
welche die schwierige WJrtschaftslage flIr die meisten Ent
wicklungsländer, insbesondere flIr die Lebensbedingungen der 
Frauen hat, und den sich verschlechternden Bedingungen fIIr 
die Eingliederung der Frauen in den Arbeitsmarkt sowie den 
Auswirkungen der sinkenden Sozialsusgaben auf die MögIich
kelten der Frauen auf dem Gebiet der Bildung, des Gesund
heitswesens und der Kinderbetreuung besondere Aufmerksam
keit zu schenken; 

17. ersucht die Regierongen, Bewerbungen von Frauen 
den Vorrang zu geben, wenn sie Bewerbungen flIr offene 
Stellen im Sekretariat, insbesondere auf Leitungsebene, 
1II1Ie.tbtei!en, und ersucht den Generalsekretär, Bewerberinnen 
aus unterrepriisentie und nicht repräsentierten Entwick
lungslllndem bei der Prüfung dieser Bewerbungen besonders 
zu berllcksichtigen; 
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18. ersucht den Generalsekretllr, die Regierungen, die 
Qrganisationen des Systems der Vereinten Nationen, ein
schließlich der Regionalkommissionen und der Sonder
organisationen, sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaat
lichen Organiaationen zu bitten, dem WllIschafts.. und 
SoziaJrat flber die KommissilJn fIIr die Rechtsstellung der Frau 
rege1mJIßig flber die auf allen Ebenen unternommenen Aktivi
täten zur Umsetzung der Zukunftsstrategen Bericht zu 
erstatten; 

19. ersucht den Generalsekretär fJl4/Jerdem, im ordentli
chen Haushalt der Vereinten Nationen auch kilnftig Mittel fIIr 
die Ausstrahlung der bestehenden wöchentlichen Rundfunk
programme über Frauen bereitzustellen und dabei ausreichen
de Mittel fIIr Rundfunksendungen in verscbiedenen Sprachen 
vorzusehen sowie die Koordinierungsstelle fIlr Frauenfragen 
in der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information 
auszubauen, die gemeinsam mit der Hauptabteilung fIlr 
grundsatzpolitische Koordinienmg und bestandtllhige J;!nt
wicklung ein wirksameres 1nform.ationspr zum Thema 
"Förderung der Frau" gestalten sollte; 

20. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen Bericht 
an die fiinfzigste Tagung der Generalversammlung über die 
Umsetzung der Zukunftsstrategen eine Bewertung der 
jIlngsteo Entwicklungen anfzllnehmen, welche fIlr die auf der 
nächsten Thgung der Kommission zu behandelnden Schwer
punktthemen von Belang sind, und der Kounnission eine 
Zusammenfassung der von den Delegationen im Laufe der 
Debatte in der Versammlung vorgebrachten diesbezl1glichen 
Auffassungen zuzuleiten; 

21. ersucht die Kommission, weiterhin zu prlIfen, welche 
Auswirkungen die Weltkonferenz über Menschenrechte und 
die Erklärung und das Aktionsprogramm von Wien', die von 
der Konferenz verabschiedet wurden, auf die zentrale Rolle 
haben, die sie im System der Vereinten Nationen in Fragen im 
Zusammenhang mit den Rechten der Frauen innehat, und dem 
Wirtschafts- und SoziaJrat auf seiner Arbeitstagung 1995 
Bericht zu erstatten; 

22. ersucht den GeneraIsekretIl, fIlr die Kommission zur 
Behandlung auf ihrer neununddreißigsten Thgung einen 
Bericht flber die Maßnahmen zu erstellen, die die der Haupt
abteilung fIlr grundsatzpolitische Koordinierung und bestand
:tlihige Entwicklung angchörende Abteilung FrauenfIlrderun 
in Zmlllmm<marbeit mit anderen Organen der Vereinten 
Nationen, insbesondere dem Sekretariats-Zentrum fIlr Men
schenrechte, ergreifen muß, um sicherzuatellen, daß sich die 
zuständigen Menschenrechtsmechanismeu der Vereinten 
Nationen, wie die zur Kontrolle der VertragseinhaItung 
eingesetzten Organe, Berichterstatter und Arbeitsgruppen, 
syl'lematisch mit Verletzungen der Rechte der Frauen, nament
lich auch geschIechtsspezifishen Mißbräuchen, befassen; 

23. erkennt an, daß die von der Generalversammlung in 
ihrer Resolution 48/104 vom 20. Dezember 1993 verkündete 
Erkllirung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen fIlr 
die Gewährleistung der vollen Achtung der Rechte der Frau 
wesentlich ist und einen wichtigen Beitrag zu den Bemühun
gen um die Verwirklichung der Ziele der Zukunftsstrategien 
von Nairobi zur Fllrderung der Frau bis zum Jahr 2000 leistet; 

24. bringr Ihre Genugruung zum Ausdruck über den 
reibungslosen Abschluß der regionalen Vorbereitungstagun
gen, deren Ergebnisse wichtige Beitd!ge zur AktionspIattform, 

dem Schlußdokument der Vierten Weltfrauenkonferenz. 
darstellen; 

25. ersucht den Generalsekretär, die als Sekretariat der 
Vierten Weltfrauenkonferenz fungierende Abteilung Frauen
förderung durch die Bereitstellung ausreichender finMzleller 
und personeller Ressourcen und eine breite Bekanntmachung 
der Konferenz und ihrer Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der 
vorhandenen Mittel stllrker zu unterstfltzen; 

26. appeUJert an die Länder, soweit noch nicht geschehen, 
sich emstbaft der Eratel1ung ihrer Länderberichte zuzuwenden 
und sie dem Konferenzsekretariat rechtzeitig zu flbermitteln; 

27. beschließE, daß zur UtdeIstiitzung der Entwicklungs-
1lInder, insbesondere der am wenigsteo entwickelten UInder 
unter ihnen, bei der vollen und wirksamen ThiInahme an der 
Konferenz und ihren Vorbereitungsarbeiten jedem der am 
wenigsten entwickelten UInder, nach Maßgabe der zur 
Verfilgung stehenden außeIp1anmäßigen Mittel aus dem vom 
GeneraIsekretlI zur Vorbereitung der Konferenz eingerichteten 
1leuhandfonds die Reisekosten und in Ansoahmefl!llen das 
Thgegeld fIlr die an der neununddreißigsteo Thgung der 
Kommission, dem \Urbereitungsorgan der Konferenz, und an 
der Konferenz selbst tei1nehmenden Vertreter bezahlt werden 
können; 

28. spricht den Regierungen, Organisationen und Ein
zelpersonen, die bereits Beitrllge an den Tnmhandfonds der 
Vereinten Nationen fIlr die Vierte Weltfrauenkonferenz 
entrichtet haben, Ihren Dank und Ihre Anerkenntmg aus; 

29. empfiehlr die Weiterentwicklung der Methoden zur 
Erfassung und Kompi1ierung von Daten auf den von der 
Kommission benannten Interessensgebieten und fordert die 
Mitgliedstaaten nachdri1cklich auf, die Sammlung von nach 
Geschlecht aufgegliederten statistischen Daten zu verbessern 
und auszuweiten und diese Daten den zuständigen Organen 
des Systems der Vereinten Nationen zur Verfilgung zu steIlen, 
mit dem Ziel, in allen Amtssprachen als Hintergrunddokunt 
fIIr die Vterte Weltfrauenkonferen eine aktualisierte Ausgabe 
der Veröffentlichung The World:S Women 1970-1990: Trends 
tmd Srat/stics" (Frauen der Welt 1970-1990: 'Ilmdenzen und 
Statistiken) zu erstellen; 

30. unrerstiUV das Ersuchen der Kommission, der Ge
neralsekretär möge in die vorbereitende Doknmentation fIlr 
das von der Kommission auf ihrer neununddreißigsteo Thgung 
1995 zu behandelnde Schwerpnnktthema "Frieden: Frauen in 
der internationalen Entscheidtmgsfindnug" Informationen flber 
Frauen in Leitungspositionen im öffentlichen Leben und auf 
den Gebieten WJSSenSChaft und Thchnik aufnehmen; 

31. ersucht den Generalsekretllr, der Vierten Weltfrauen
konferenz die Berichte und BeschWsse der Weltkonferenz flber 
Menschenrechte, der Internationalen Konferenz flber Bevölke
rung und Entwicklung und des Weltgipfels fIlr sozia1e Ent
wicklung zur Verftlgung zu stellen; 

32. betont, daß der Erfolg der Vierten Weltfrauenkonfe
renz weitgehend von den Anschblßmaßnahmeu an die Konfe
renz abhängen wird; 
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33. bittet die Organe und Sonderorganisatonen der 
Vereinten Nationen und andere zustllndige zwischenstaatlihe 
Organisationen die Möglichkeit zu erwägen, zur Verwirkli
chung der weltweiten Prioritäten zur Förderung der Frau bis 
zum Jahr 2000 konkrete Verpflichtungen einzugehen und 
detaillierte MalInalunen festzulegen. die in die Aktionsplatt
form Eingang finden werden; 

34. bittet die MltgliOOstaafe1l, ebenso zu erwIIgen, welche 
konkreten Mallnaltmen sie in ihren eigenen Ländern eIgreifen 
köonten, um bis zum Jahr 2000 Verlinderungen herbei-
zufilhren; , 

35. bekriifdgt ihnm BeschbfIJ. unter Berilcksichtigung' der 
Resolution 37 n der Kommj"'lion die in der Anlage zu der 
Resolution 481108 der Generalversammlung niedergelegten 
Modalitäten fIIr die Thilnahme von nichtstaatlichen Organisa
tionen, namentlich ans den Entwicklungsländern, an der 
Vierten WeltfrauenkoDferenz und ihrem Vorbereitungsprozeß 
sowie fIIr deren diesbezllglichen Beitrag anzuwenden; 

36. ersucht den Generalsekretllr. fIIr die fIIr 1995 in 
Beijing anberaumte Vierte Weltfranenkonferenz einen Bericht 
zu erstelIen, in dem dargelegt wird, in welchem Mnße die 
Anliegen der Frauen in die Aktivitllten der in Betracht kom
menden MenschenrechtsmoohMjsmen der Vereinten Natiunen, 
wie der zur Kontrolle der Vertragaeinhaltung eingesetzten 
Organe. Berichte.tsfatte.t und ArheitJIgrnppen einbezogen wor
den sind; 

37. ersucht darum, dnß der Bericht der Vierten Welt
frauenkonferenz der Generalversammlung auf ihrer fUnfzig
sten 1lIgung zur PrlIfung und Besc\lhtßfassung vorgelegt wird; 

38. emu:ht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer fUnfzigsten Tagung einen Bericht über die An
schlußmalInahmen an die Vierte Weltfranenkonferenz vorzu-
1egen und dabei die auf der Konferenz abgegebenen Empfeh
lungen zu hedlcksichtigen; 

39. ersucht den Generalsekretllr lll4ßerdem. der General
versammlung auf ihrer fUnfzigsten Tagung über die zur 
Durcbfilhrung dieser Resolution getroffenen Maßnahmen 
Bericht zu erstatten. 

94. Plenorsitl.rmg 
23. Dezember 1994 

49/162. EInhezlelnmg i1terer Frauen In die Entwleklung 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44n6 vom 8. Dezember 
1989. in der sie daranfhlngewiesen hat, dnß die sozialen und 
wirtschnftlichen Probleme älterer Frauen, neben ihrer ge
schlechmbedingten Stereotypisierung. noch durch ihre Aus
grenzung aufgrund ihrea Alters verschlhft wird und dnß diese 
Frauen oft nur a1a Nutznießerinnen der Entwicklung und nicht 
auch a1a zu ihr Beitragende gesehen werden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 40130 vom 
29. November 1985. in der sie hervorgehoben hat, dnß lIItere 
Menschen a1a wichtige und notwendige Mitwirkende im 
Entwickiungsprozeß auf allen Ebenen innerl!alb einer Gesell
schaft angesehen werden milssen. 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 36/4 der Kommjs,. 
sion fIIr die Rechtsate1l1lll8 der Frau vom 20. MIlrz 1992". in 

der die Kommiasion die Notwendigkeit eines AII!!I!I7As zur' 
Förderung der Frau betont hat, der alle Lehensahschnitt 
hedlcksichtigt und es ermöglicht, Maßnahmen aufzuzeigen, 
die den Bedürfnissen der Frau entsprechen, 

unter Hinweis auf die dringende Notwendigkeit, die 
Velöffentlichung von geschlechts- und alterssp',j6schen 
Statistiken mtszuhaueo. und zu verbessern und die vexschiecf&. 
nen Fonnen der Aktivitäten äIteJ:er Frauen aufmzeigen und zu 
evaluieren, insbesondere im infonnellen Sektor. denen in der 
Regel kein wirtschnftliche Wert beigereessen wird, 

unter BeriJcksichtlgung der Tagungsberlchte des im 
September 1987 in Thkio abgehaltenen Intemationa1en 
Symposiwns Ober Bevölkernngsstruktu und Entwicklung. in 
denen darauf hingewiesen wonIe, dnß sich die Zahl der Frauen 
im Alter von 60 Jahren und darIIber Scb!!tznngen der Ver
einten Nationen zufolge im Jahr 1985 auf 208 Millionen belief, 
von denen jeweila die Hlilfte in den entwickelten Ländern und 
den Entwicklungslllndem 1ehten, und dnß sich diese Zahl 
Hochrechnungen zufolge bis zum Jahre 202S weltweit auf 
604 Millionen ältere Frauen erhöhen wIIIde, von denen nahezu 
70 Prozent in den EntwicklnngsUindem leben wIIIden .. , 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von der vom Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau 
und der Statiatischen Ahtellung des Sekretariats gemeinsam 
hernusgehInchten VeIÖffentlichung The SitutJtion of Elderly 
Women: Availoble StiJtIstics ond Ind/cQtors({/ (Die Situntion 
der älteren Frauen: VerfllgbnIe Statiatiken und Indikatoren) 
und ermutigt das Institut und die Ahtellung, ihre bahnbIechen
de .Arbeit auf diesem Gebiet fortzusetzen; 

2. enucht den Ausschuß fIIr die Beseitigung der Dis
kriminierung der Frau, bei der Bvalnierung der NationaJbe.. 
richte über die DurchfUhnmg der Konvention über die Beseiti
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau" der alters
bedingten Diskriminierung besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen; 

3. bittet die zuatftndigen Oigane der Vereinten Nntionen, 
sich bei allen ihren Strategien und Progiammen zur Föiderung 
der Frau eines AnMf7es zu bedienen. der alle Lebensahscbnitte 
hedlcksichtigt; 

4. bittet die Oigane und Organisationen fIIr intema1iona1e 
BntwickiungsfIagen, namentlich den Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen fIIr die Frau und das Entwicklungs
programm der Vereinten Natiunen, das Potential älterer Frauen 
a1a eine wichtige menschliche Ressource fIIr die Entwicklung 
zu hedlcksichtigen und ältere Frauen in ihre Entwicklimgs
stmtegien und -progmmme einzubMiehen. und ermutigt die 
Regierungen, die Einbeziehung von Frauen, unahhllngig von 
ihrem Alter, in die von nationalen und multi1aternlen Finanz
institutionen finanzierten Entwicklungsprqjekte sicheizustel
Jen; 

5. bittet den Vorhereitungsansschu8 fIIr den Weltgipfel 
fIIr soziale Entwicklung. defIIr Sorge zu tragen, dnß die 
Anliegen und Beitriige älterer Frauen zur Entwicklung im 
Rahmen der drei HaupttagesoIdnugspunkte des Oi.pfels: 

.. SIoIto ST/BSAISBR.RI85. 
" INSTRAWISIlIUII44, 
.. ResolutIon 341180, Anlage. 




